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Postulat Schneider Meret.
Preistransparenz bei Agrarprodukten
im Detailhandel

Postulat Schneider Meret.
Produits agricoles dans le commerce
de détail. Transparence des prix
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Schneider Meret (G, ZH): Waren Sie in letzter Zeit in einem hiesigen Supermarkt, oder haben Sie gedanken-
verloren in einer Coop- oder Migros-Zeitung geblättert? Da ich das des Öfteren tue, wenn ich irgendwo warten
muss, stechen mir die absurden Angebote immer wieder messerscharf ins Auge: Aktionen auf Erdbeeren aus
Spanien im März – kein Problem! Aktionen auf Spargeln aus Peru – her damit! Aktionen auf Entrecote aus
Uruguay, begleitet vom klassischen "Tsch Tsch" der Grillwerbung – auch das ist absolut möglich. Absurd, was
im Frühling direkt nach den Seiten zu den Nachhaltigkeitsversprechen in grellen Buchstaben angeboten wird.
Mit meinem Postulat wird der Bundesrat daher eingeladen, zu prüfen, wie unlautere Handelspraktiken im De-
tailhandel bei Agrarprodukten unterbunden werden können und wie Preistransparenz für Konsumentinnen und
Konsumenten in Bezug auf Produzenten- und Konsumentenpreise sowie in Bezug auf die Margen hergestellt
werden kann. Denn wer im Detailhandel Agrarprodukte kauft, wird oft mit Konsumentenpreisen konfrontiert, die
nur wenig mit den Produzentenpreisen zu tun haben. Label-Fleisch wird mit überhöhten Margen hochpreisig
gehalten, während der tatsächliche Mehrwert für die Bauern nur einen geringen Anteil an der Preisdifferenz
ausmacht. Auch zweifelhafte Aktionen auf Agrarprodukte, wie beispielsweise auf importierte Edelstücke, tor-
pedieren die Schweizer Landwirtschaft und führen Konsumierende in die Irre.
In Deutschland sind seit dem 20. Dezember 2022 im Lebensmittelhandel im Hinblick auf dessen Vertragsver-
einbarungen mit den Lieferanten strengere Vorgaben in Kraft getreten. Das Agrarmarktstrukturgesetz wurde
um Regulierungen zu unlauteren Handelspraktiken erweitert und in das "Agrarorganisationen-und-Lieferket-
ten-Gesetz" umbenannt. Demnach sind nun unter anderem kurzfristige Stornierungen von Bestellungen ver-
derblicher Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse oder einseitige Änderungen der Lieferbedingungen verboten.
Andere Handelspraktiken sind nur dann noch erlaubt, wenn sie vorhin ausdrücklich und eindeutig zwischen
den Vertragsparteien vereinbart wurden. In einer Auflistung werden diverse unlautere Handelspraktiken aufge-
führt, die bei der neu eingeführten unabhängigen Ombudsstelle gemeldet werden können. Diese geht solchen
Meldungen zu unfairen Handelspraktiken nach und identifiziert neue unlautere Praktiken.
Im Einklang mit dieser Neuerung wäre es auch in der Schweiz zu begrüssen, den Detailhandel in Bezug
auf Verträge und Fairness gegenüber Produzenten und bezüglich Transparenz gegenüber Konsumierenden
stärker in die Pflicht zu nehmen. Dies entspricht sowohl dem Bedürfnis der Konsumierenden und der Bauern
als auch dem politischen Willen, einseitigen Marktmissbrauch von Marktmächtigen zu unterbinden.
Auch wenn der Preisüberwacher, wie der Bundesrat in seiner Stellungnahme erwähnt, bei missbräuchlichen
Preisen schon heute eingreifen kann und selbst wenn bestimmte unfaire Handelspraktiken verboten sind,
kam es im vergangenen Sommer immer wieder zu Stornierungen oder zur Rückgabe einwandfreier Ware
auf Kosten der Bäuerinnen und Bauern. Dies ist eine klare Evidenz dafür, dass die aktuellen Bemühungen
offensichtlich nicht ausreichen. Eine klare Ausformulierung der verbotenen Praktiken, eine Ombudsstelle für
Produzierende und das konsequente Ahnden von Verstössen sind daher trotz guter Gesetzesgrundlage im
Sinne unserer Bäuerinnen und Bauern nötig.
Ich danke Ihnen daher herzlich für die Unterstützung.

Parmelin Guy, conseiller fédéral: Lors de mon intervention concernant la motion Munz 21.3730, "Marchés agri-
coles. Observation du marché pour plus de transparence", ce sont les mêmes arguments qui prévalent que
pour ce postulat. Je me contenterai de vous rappeler que le 13 décembre 2022, le Conseil des Etats a accepté
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le postulat 22.4252, "Concurrence sur le marché de l'alimentation", déposé par la Commission de l'économie et
des redevances du Conseil des Etats. Le Conseil fédéral est donc chargé de présenter un rapport qui analyse
et évalue l'état de la concurrence sur ce marché. Ce rapport doit notamment examiner s'il y a lieu de renforcer
et de développer l'observation du marché, afin d'accroître la transparence sur la formation des prix tout au long

AB 2023 N 771 / BO 2023 N 771

de la chaîne de création de valeur et d'améliorer l'information du public. Le rapport devra aussi indiquer si et
comment la transparence des marges pourrait être améliorée.
En conséquence, tout comme la motion, le Conseil fédéral vous prie de rejeter ce postulat.

Präsidentin (Riniker Maja, zweite Vizepräsidentin): Der Bundesrat beantragt die Ablehnung des Postulates.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; 21.3831/26649)
Für Annahme des Postulates ... 102 Stimmen
Dagegen ... 84 Stimmen
(5 Enthaltungen)
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